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Vorwort

Rechnungslegung, Jahresabschlussprüfung und Offenlegung sind Rechtsgebiete, die durch die EU, aber
auch durch die internationale Rechnungslegung in ständiger Bewegung sind. Allein in den letzten Jahren
gab es zwei EU-Richtlinien zur Rechnungslegung, die einen umfassenden Einfluss auf die Rechnungs-
legung nach HGB hatten. Durch diese Entwicklung dürfte aber auch deutlich werden, dass das HGB weiter
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Bilanzrechts hat und haben wird und nicht durch die IFRS abge-
löst wird. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch die Sicht auf eine vorsichtsgeprägte, umsatzori-
entierte, verlustantizipierende Gewinn- und Vermögensermittlung, die mit dem HGB erreicht wird, neu
bewertet worden. Die Bedeutung der IFRS jenseits der börsennotierten Unternehmen ist nach der massi-
ven Kritik am HGB in den 1990er Jahren mittlerweile einer realistischen Einordnung gewichen. Weit-
gehend zeitgleich wurden die EU-Verordnung zur Abschlussprüfung von Unternehmen von öffentlichem
Interesse und die geänderte Abschlussprüferrichtlinie veröffentlicht. Soweit diese Regelungen nicht direkt
in Deutschland anzuwenden sind, wurden mittlerweile alle Regelungen vom deutschen Gesetzgeber in na-
tionales Recht transformiert.

Diese ungebrochene Relevanz des HGB als Teil der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Regelungen
hat uns auch bewogen, im Otto Schmidt Verlag einen neuen HGB-Kommentar zum Bilanzrecht ein-
schließlich der für die Rechnungslegung relevanten Normen der Steuerbilanz, der Abschlussprüfung, der
Offenlegung und des Gesellschaftsrechts herauszugeben. Die Bezüge des Bilanzrechts zum Steuer- und Ge-
sellschaftsrecht haben auch die inhaltlichen Ausführungen geprägt, ohne mit den jeweiligen themenspezi-
fischen Kommentaren in Wettbewerb treten zu wollen. Neben den einschlägigen Paragraphen des HGB
zur Rechnungslegung (§§ 238 ff. HGB), Abschlussprüfung (§§ 316 ff. HGB) und Offenlegung (§§ 325 ff.
HGB) werden auch die im HGB, GmbHG oder AktG noch spezifischen Regelungen kommentiert; dass die
Vorschriften für Genossenschaften und Großunternehmen nach PublG betrachtet werden, ist selbstver-
ständlich, die branchenspezifischen Regelungen für Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und für
Unternehmen des Rohstoffsektors wurden ausgespart.

Eine besondere Beachtung finden die Normen des Steuerbilanzrechts und die hierzu ergangene Rechtspre-
chung des BFH. Aufgrund des Grundsatzes der Maßgeblichkeit ist die BFH-Rechtsprechung für das Han-
delsbilanzrecht nach wie vor von enormer Bedeutung; darüber hinaus wird auch die Rechtsprechung des
EuGH zum Bilanzrecht in den einschlägigen Paragraphen beachtet. Die Regelungen des DRSC werden vor
dem Hintergrund gewürdigt, dass für diese Regelungen vermutet wird, bei Bekanntmachung durch das
Bundesministerium der Justiz den Charakter von Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung der (Kon-
zern-)Rechnungslegung zu haben. Von den Bereichen abgesehen, in denen die IFRS einen unmittelbaren
Einfluss auf die Normen des HGB gefunden haben, werden die Vorschriften bewusst nicht kommentiert.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass vergleichende Betrachtungen mittlerweile obsolet sind. Wer konkrete
Antworten auf Fragen der IFRS-Rechnungslegung sucht, wird in den einschlägigen – auch internationalen –
Werken fündig und ist an den konkreten Regelungen, weniger einer Gegenüberstellung mit den HGB-Re-
geln interessiert. Im Rahmen der Kommentierung der Paragraphen zur Abschlussprüfung wurden die
Prüfungsstandards und Prüfungshinweise des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
kritisch gewürdigt. Auch wenn diese Vorschriften nicht verbindlich sind, stellen sie eine wichtige Entschei-
dungshilfe für den Anwender dar.

Nach unserer Einschätzung kann das deutsche Bilanzrecht nicht mehr ohne diese Verbindungen zum
Steuer- und Gesellschaftsrecht betrachtet werden. Der vorliegende Kommentar zum Bilanzrecht sieht sich
daher auch als Angelpunkt zu den hervorragenden und gut platzierten Kommentierungen des Otto
Schmidt Verlags zum Steuer- und Gesellschaftsrecht. Diese Scharnierfunktion ist und war uns ein An-
spruch und Ansporn. Die Positionierung und Ausrichtung spiegelt sich auch in unserer Zusammenset-
zung als Herausgeberteam, das nicht nur durch jeweils zwei Ökonomen und Juristen gebildet wird, son-
dern in dem nicht nur universitäre Lehre und Forschung, sondern auch die anwaltliche Kompetenz und
Berufserfahrung eines Wirtschaftsprüfers vertreten ist. Diese Vielfalt findet sich auch bei den Verfassern
der Kommentierung zu den einzelnen Paragraphen. Wir sind als Herausgeber stolz darauf, dass wir re-
nommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis, Juristen und Ökonomen als Autorinnen und
Autoren für das vorliegende Werk gewinnen konnten. Basierend auf einem Vertrauensverhältnis zwischen
Herausgebern und Autorinnen und Autoren spiegelt sich die daraus resultierende unproblematische Ab-
stimmung der einzelnen Kommentierungen in der unseres Erachtens hohen Qualität der Kommentierung.
Ohne das Engagement unseres Autorenteams wäre es nicht möglich gewesen, das Werk zu diesem Zeit-
punkt vorlegen zu können. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Die Ausführungen berücksich-
tigen den Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis Ende Juli 2017.
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Der hier vorgelegte Bilanzrecht-Kommentar wendet sich nicht nur an die Angehörigen der wirtschaftsprü-
fenden und rechtsberatenden Berufe sowie Bilanzierende, sondern auch an Richterschaft und Kolleginnen,
Kollegen und Studierende an Universitäten und andere Hochschulen. Um für die anwaltliche und anwen-
derorientierte Tagespraxis schnelle Informationen zu liefern, haben wir auf eine ausführliche Diskussion
wissenschaftlicher Theorien verzichtet, wenngleich diese beim Aufbau der einzelnen Kommentierungen
ihren Niederschlag gefunden haben.

Wir als Herausgeber bedanken uns aber nicht nur bei den Autorinnen und Autoren der Kommentierung,
sondern auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die ein solches Werk nicht entstehen
kann. Dank gilt auch dem Verleger und seinen Mitarbeitern, die uns bei der Konzeption ebenso wie bei
vielen Einzelfragen in nimmermüder Weise wirksam unterstützt haben. Herausgeber und Verlag freuen
sich, einen neukonzipierten HGB-Bilanzrechtskommentar in die Hände der Nutzer zu legen. Inhaltliche
Anregungen werden unmittelbar an die Herausgeber erbeten (bilanzrecht@uni-hohenheim.de).

Stuttgart/Hamburg im September 2017 Die Herausgeber
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